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Schaubild Antragstellung 
 

Mein Unternehmen ist Teil eines Unternehmens-

verbundes. 

 
Nein 

 

 
Ja 
 

  

Mein Unternehmen hält die Mehrheit der 
Stimmrechte der Anteilseigner/Anteilseignerin-
nen oder Gesellschafter/Gesellschafterinnen ei-
nes anderen Unternehmens. 

Ja 
 

 
Nein 

 

  

Mein Unternehmen ist berechtigt, die Mehrheit 
der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- 
oder Aufsichtsgremiums eines anderen Unter-
nehmens zu bestellen oder abzuberufen. 

Ja 
 

 
Nein 

 

  

Mein Unternehmen ist gemäß einem mit einem 
anderen Unternehmen geschlossenen Vertrag 
oder aufgrund einer Klausel in dessen Satzung 
berechtigt, einen beherrschenden Einfluss auf 
dieses Unternehmen auszuüben. 

Ja 
Ja Nein 

 
Nein 

 

  

Mein Unternehmen, das Anteilseigner/Anteilseig-

nerin oder Gesellschafter/Gesellschafterin eines 

anderen Unternehmens ist, übt gemäß einer mit 

anderen Anteilseignern/Anteilseignerinnen oder 

Gesellschaftern/Gesellschafterinnen dieses an-

deren Unternehmens getroffenen Vereinbarung 

die alleinige Kontrolle über die Mehrheit der 

Stimmrechte von dessen Anteilseignern/Anteils-

eignerinnen oder Gesellschaftern/Gesellschafte-

rinnen aus. 

Ja 

 

 
Nein 

 

  

Mein Unternehmen ist selbst nicht  
antragsberechtigt.  
(verbundenes Unternehmen) 

 Mein Unternehmen ist selbst  
antragsberechtigt. 

 
Auch Unternehmen, die über ein anderes Unternehmen oder mehrere andere Unternehmen zueinander in 
einer Beziehung gemäß der vorgenannten Kriterien stehen, werden als ein einziges Unternehmen betrachtet 
(Nummer 3.3.2 Satz 2 der Richtlinie „Umweltschutz und Sicherheit“). 
 
 

Schaubilder Prüfung verbundenes Unternehmen 
(zum Antragstellungszeitpunkt) 

(mögliche Beziehungen zur „Mutter“ als auch zur „Tochter“) 

Mein Unternehmen wird 
selbst nach einem der 
links genannten Kriterien 
durch ein anderes Unter-
nehmen beherrscht. 
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Schaubild Erforderliche Voraussetzungen 
 

Das antragstellende Unternehmen ist nicht 
Teil eines Unternehmensverbundes („Ein-
zelunternehmen“) oder ist nach Anwen-
dung des vorgenannten Prüfschemas ein 
beherrschendes Unternehmen („Mutterun-
ternehmen“) und führt die Maßnahmen al-
lein bei sich im Unternehmen durch. 

Ja 

Das „Einzelunternehmen“ oder „Mutterun-
ternehmen“ muss: 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.1 der Richtlinie „Umweltschutz 
und Sicherheit“* 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.2 der Richtlinie „Umweltschutz 
und Sicherheit“** 

• die sich aus der EU-VO Nr. 1407/2013 er-

gebenden Voraussetzungen*** 
erfüllen. 

 
Nein 
 

  

Das antragstellende Unternehmen ist nach 
Anwendung des vorgenannten Prüfsche-
mas ein beherrschendes Unternehmen 
(„Mutterunternehmen“) und führt die Maß-
nahmen bei sich im Unternehmen sowie 
bei dem/den verbundenen Unternehmen 
(„Tochterunternehmen“) durch. 

Ja 

Das „Mutterunternehmen“ und das/die 
„Tochterunternehmen“ (Durchführungsort/e) 
müssen: 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.1 der Richtlinie „Umweltschutz 
und Sicherheit“* 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.2 der Richtlinie „Umweltschutz 
und Sicherheit“** 

• die sich aus der EU-VO Nr. 1407/2013 er-

gebenden Voraussetzungen*** 
erfüllen. 

 
Nein 
 

  

Das antragstellende Unternehmen ist nach 
Anwendung des vorgenannten Prüfsche-
mas ein beherrschendes Unternehmen 
(„Mutterunternehmen“) und führt die Maß-
nahmen allein bei dem/den verbundenen 
Unternehmen („Tochterunternehmen“) 
durch. 

Ja 

Das „Mutterunternehmen“ muss: 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.2 der Richtlinie „Umweltschutz 
und Sicherheit“** 

• die sich aus der EU-VO Nr. 1407/2013 er-

gebenden Voraussetzungen*** 

erfüllen. 

Das/Die „Tochterunternehmen“ (Durchfüh-

rungsort/e) muss/müssen: 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.1 der Richtlinie „Umweltschutz 

und Sicherheit“* 

• die Zuwendungsvoraussetzungen nach 

Nummer 3.2 der Richtlinie „Umweltschutz 

und Sicherheit“** 

• die sich aus der EU-VO Nr. 1407/2013 er-

gebenden Voraussetzungen*** 

erfüllen. 
 
* Zuwendungsvoraussetzungen nach Nummer 3.1 der Richtlinie „Umweltschutz und Sicherheit“ sind: Durch-

führung Güterkraftverkehr nachweisbar zum Zeitpunkt der Antragstellung und Halter/Halterin oder Eigentü-
mer/Eigentümerin von schweren Nutzfahrzeugen zum Stichtag gem. Nummer 6.2.1 der Richtlinie „Umwelt-
schutz und Sicherheit“ 

** Zuwendungsvoraussetzungen nach Nummer 3.2 der Richtlinie „Umweltschutz und Sicherheit“ sind insb.: 
kein Insolvenz- oder vergleichbares Verfahren wurde eröffnet und es liegt keine mehrheitliche Beteiligung 
des öffentlichen Rechts (mittelbar und unmittelbar) vor 

*** die sich aus der EU-VO Nr. 1407/2013 ergebenden Voraussetzungen sind insb.: keine Unternehmenstätig-
keit in der Fischerei, Aquakultur und/oder Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 


